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Die Madchenforthildungsschule

Beilage zur ,,Schweiz. Lehrerinnenzeitung*
Nr. 1.

Inhalt von Nr.1: Reglement fiir dic Madchenfortbildungsschule im Kanton Bern. — Eingabe
des Kantonal-bernischen Lehrerinnenvercins. — Aus der Anleitung fiir hauswirtschaftliche Fortbildungs-
schulen, — Einige Gedanken iiber den Reglementsentwurf fiir die 3 idchenfortbildungsschulen. -~ Unser

Reglement fiir die Miidchenfortbildungsschule
: des Kantons Bern,

Entwurf, bereinigt nach den Beschliissen des Vorstandes des Schulsynode vom 14. Okt. 1911.

Art. 1, Die Midchenfortbildungsschule hat den Zweck, die hauswirtschaft-
liche Ausbildung der Midchen zu fordern. Sie hat die Schiilerinnen mit den zur
Besorgung eines Haushalts erforderlichen Kenntnissen und Fertigkeiten auszu-
riisten. Hierbei sind ausschliesslich die Bediirfnisse des praktischen Lebens zu
beriicksichtigen.

Art. 2. Jede Gemeinde kann die notige Zahl von Fortbildungsschulen errichten.
Es konnen sich auch mehrere Gemeinden behufs Errichtung gemeinsamer Fort-
bildungsschulen vereinigen,

Art. 3. Wenn eine Gemeinde die Errichtung einer Midchenfortbildungsschule
heschliesst, so ist dieselbe fiir alle innerhalb dieser Gemeinde wohnenden Midehen
obligatorisch, unter Vorbehalt der nachfolgend erwiihnten Dispensationsgriinde.

Art. 4. Die Schule ist fiir Midchen einzurichten, welche das schulpflichtige
Alter zuriickgelegt, das Alter der Mehrjihrigkeit noch nicht erreicht haben.
Die Gemeinde hat innerhalb dieser Grenzen zu bestimmen, in welchem Alter der
Eintritt in die Fortbildungsschule zu erfolgen hat.

Die Gemeinden sind befugt, fir Téchter iber 20 Jahren, sowie fiir ver-
heiratete Frauen besondere Kurse mit freiwilligem Besueh zu veranstalten, oder
diesen den Besuch der obligatorischen Kurse zu gestatten.

Art. 5. Die obligatorischen Ficher sind: Haushaltungskunde (Kochen, ver-
bunden mit Nahrungsmittellehre), Handarbeiten, Gesundheitslebre (Siuglings-
fiitrsorge und Mutterpflichten), Kranken- und Kinderpflege.

Art. 6. Es steht den Gemeinden frei, den Unterrichtsplan durch Beifiigen
der Ficher: Rechnen, Buchhaltung, Gesetzeskunde, Waschen. Plitten, Geniiise-
bau (Konservieren von Gemiisen und Friichten) zu erweitern.  Der Besuch
der Ficher ist fiir die Schiilerinnen der betreffenden Gemeinde ebenfalls obli-
gatorisch.

Art. 7. Es sind vom Besuche der Forthildungsschule diejenigen Schiilerinnen
zu dispensieren, welche:
eine hohere Lehranstalt besuchen oder
. sich iiber den regelmissigen und geniigenden Besuch einer Haushaltungs-
schule oder #dhnlichen Anstalt ausweisen oder
eine Priifung in den obligatorischen Fiichern mit Erfolg bestehen.

Do

A
A
.

Es kann auch, nach abhgelegter Priifung, eine Dispensation von einzelnen
Fichern ausgesprochen werden.
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Mit der Vornahme dieser Priifungen werden Expertinnen betraut, welche
von der kantonalen Kommission zu bezeichnen sind.

Die Obliegenheiten dieser Expertinnen, das zu beobachtende Verfahren, sowie
die an dieser Priifung zu stellenden Minimalforderungen werden durch eine
hesondere Instruktion nidher bestimmt.

Art. 8. Der Unterricht ist unentgeltlich.

Der Midchenfortbildungsschule sind von der Gemeinde die notigen Réum-
lichkeiten und Einrichtungen, samt Beheizung, Beleuchtung, die Geriitschaften
und die gemecinsamen Lehrmittel zur Verfiigung zu stellen.

Bediirftigen Schiilerinnen sind die Lehrmittel und Materialien unentgeltlich
zu liefern.

Wenn eine Gemeinde die Unentgeltlichkeit der Lehrmittel einfiihrt, so
leistet der Staat hieran einen Beitrag. ;

Art. 9. Der Unterrieht in den praktischen Fichern wird in der Regel durch
patentierte Haushaltungslehrerinnen erteilt, deren Wahl der in Art. 18 vorge-
sehenen Aufsichtskommission zusteht.

Wo die Anstellung einer stindigen Haushaltungslehrerin nicht moglich ist,
kann der Unterricht in den praktischen Fichern in sog. Wanderkursen erteilt
werden.

Die Besoldung soll mindestens Fr. 2.— per Unterrichtsstunde betragen.
Bei Bestimmung der Besoldung sind Alterszulagen wie bei der Primarlehrer-
schaft vorzusehen. Den im Hauptamt angestellten Lehrerinnen ist der Beitritt
zur kantonalen Lehrerversicherungskasse zu ermdoglichen.

Art. 10. Die Schulzeit dauert mindestens zwei aufeinanderfolgende Jahre
mit mindestens 100 Stunden pro Jahr,

Art. 11. Fiir die praktischen Ficher soll die Sechiilerzahl per Klasse nicht
mehr als 20 betragen. :

Art. 12. Der Unterricht soll in der Regel in den Vormittags- oder Nach-
mittagsstunden und nur ausnahmsweise des Abends erteilt werden,

Art. 13. Den Schiilerinnen sind am Schlusse eines jeden Kurses Zeugnisse
iiber Schulbesuch, Betragen, Fleiss und Fortschritt auszustellen.

Art. 14. Der Schulbesuch wird von der Lebrerschaft in einem besondern
Rodel kontrolliert. Jeder Schulunfleiss ist stratbar, und es finden mit Bezug
aut Entschuldigung oder Bestrafung der Abwesenheiten die Bestimmungen der
8§ 69, 70 und 81 des Primarschulgesetzes entsprechende Anwendung.

Art. 15. Jede Gemeinde hat iiber die Ordnung ihrer Midchenfortbildungs-
schule ein vom Regierungsrat zu genehmigendes Reglement zu erlassen.

Art. 16. Mit der Genehmigung des Reglements wird die Unterstiitzung des
Staates an die Kosten der Fortbildungsschule anerkannt.

Art. 17. Die finanzielle Beteiligung von Kanton und Bund erfolgen nach
Massgabe der gesetzlichen Vorschritten (§ 82 des Primarschulgesetzes und
Bundesbeschluss betreftend die hauswirtschaftliche und berufliche Ausbildung des
weiblichen Geschlechts vom 26. Dezember 1895).

Art. 18, Die Midchenforthildungsschule einer jeden Gemeinde steht unter
der Leitung und Aufsicht einer vom Gemeinderat zu bestellenden, aus Mannern
und Frauen zusammengesetzten Kommission.

Art. 19. Die Oberaufsicht steht der kantonalen Unterrichtsdirektion zu,
welcher eine aus Minnern und Frauen hestehende kantonale Kommission bei-
gegeben wird,
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Die Zusammensetzung, Befugnisse und Obliegenheiten dieser Behorde werden
durch ein besonderes Reglement bestimmt.

Art. 20, Durch Unterstiitzung bestehender und Errichtung neuer Fach-
schulen sorgt der Staat fiir die griindliche Ausbildung von Haushaltungslehre-
rinnen.

Art. 21. Durch Aufstellung entsprechender Ubergangsbestimmungen ist
dafiir zu sorgen, dass den Gemeinden die Einfithrung der obligatorischen Médchen-
tortbildungsschule mdéglichst erleichtert wird.

Eingabe des Kantonal-bernischen Lehrerinnenvereins.
Bern, den 6. Februar 1912.

An Herrn Schuldirektor Schenlk zuhanden des Vorstandes der bernischen
’ Schulsynode.
Sehr geehrter Herr Direktor!

Durch giitige Vermittlung der Unterrichtsdirektion erhielten wir Kenntnis
van dem Reglementsentwurfe fiir die Madchenfortbildungsschule des Kantons
Bern, und der unterzeichnete Vorstand hat in seiner Sitzung vom 27. Januar
Stellung dazu genommen.

Wir sehen mit Freuden einer bevorstehenden Verwirklichung der von uns
angestrebten Midchenfortbildung entgegen. Es erfiilllt uns mit Befriedigung, dass
in Threm Entwurfe einige von uns aufgestellte Postulate (Art. 3 und 19) Auf-
nahme getunden haben, dagegen erlauben wir uns, [hnen, geehrte Herren, nach-
tolgende Wiinsche und Zusatzantrige zu unterbreiten.

1. Art. 1 scheint uns zu eng gefasst, da er ausschliesslich die Bediirfnisse
des praktischen Lebens beriicksichtigt, wihrend wir der Ansicht sind, durch die
Fortbildungsschule sollte auch die allgemeine Bildung der Midchen gefordert
werden, wie es schon mancherorts geschieht.

Gleich wie der Jiingling, als angehender Staatsbiirger, neben dem militi-
rischen Vorunterricht die Fortbildungsschule geniesst, die seine Schulbildung und
Lebenskenntnis erweitert, so hat auch das junge Miidchen ausser der praktischen
Bildung noch manches zu wissen nétig, das ihm die Schule wegen mangelnder
Zeit und mangelnder Reite der Schiilerinnen nicht zu geben vermochte. Wie
unbeholten ist oft noch seine miindliche und schriftliche Ausdrucksweise, wie
unwissend steht es oft den einfachsten Fragen des Lebens gegeniiber! Deshalb
schlagen wir zu Artikel 2 vor, es mdchte der muttersprachliche Unterricht
im Dienste der Herzens- und Gemditsbildung im Unterrichtsplan aufgenommen
werden.

2. In Art. 9 sollte die Miglichkeit der Mitarbeit der Primar- und Arbeits-
lehrerinnen in theoretischen Fichern und in Handarbeit mit aller Deutlichkeit
ausgedriickt sein, Nach der jetzigen Fassung konnte diese leicht als ungesetzlich
ausgeschaltet werden zum Nachteil der Fortbildungsschule. Die theoretischen
Facher, welche mehr die intellektuelle und sittliche Entwicklung der Schiilerinnen
im Auge haben, und das Handarbeiten, das so vieler Ubung bedarf, konnen
unméglich mit Erfolg in Wanderkursen unterrichtet werden, so sehr diese auch
fiir die praktischen Fiacher ihre Berechticung haben.
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Zudem vertiigt der Kanton wohl auf lingere Zeit hinaus nicht iiber eine
geniigende Anzahl griindlich ausgebildeter Haushaltungslehrerinnen. Die Direktion
des Innern hat schon eine namhafte Summe ausgeworfen, um durech hauswirt-
schaftliche Kurse Lehrerinnen auszubilden, die in den Riss treten konnen, wo
dies nétig ist. Diese und alle andern, die nun schon jahrelang mit Erfolg und
Eifer Pionierarbeit, fiir die Middchenfortbildungsschule geleistet haben, sollten
nun keinenfalls aut fernere Mitarbeit verzichten miissen und zwar umso weniger,
als eine Lehrerin, die mit den Verhiltnissen einer Gemeinde vertraut ist, nie
durch eine Wanderlehrerin ersetzt werden kann. Auch wiirde mancherorts durch
schwierige Verkehrsverhiiltnisse die Errichtung und Entwicklung der Midchen-
fortbildungsschule verunmiglicht, sofern die Primar- und Arbeitslehrerinnen nicht
angestellt werden diirfen.

In erzieherischer Hinsicht wiirde der Ausschluss einer erfahrenen Lehrerin
geradezu einen Verlust fiir die Madchenfortbildungsschule bedeuten, Die eidge-
nossische Expertin hat sich iibrigens je und je in anerkennender Weise iiber
ihre Leistungen geiussert. Die Angelegenheit ist wichtig genug, dass wir Sie
bitten, Ihre Ansicht iber die Verwendung der Primar- und Arbeitslehrerinnen
einzuholen.

In Erwigung aller dieser Griinde stellen wir zu Arf. 9 folgende Zusatz-
antrage : . ;

Alinea 1: In den theoretischen Féchern kann der Unterricht einer Primar-
oder Sekundarlehrerin iibertragen werden.

Alinea 2: . ... oder durch eine Lehrerin, die sich iiber die erforderlichen
Kenntnisse aunsweist.

Zu Art. 20 moehten wir den Ausdruck ,Haushaltungslehrerinnen® durch
,Forthildungslehrerinnen® ersetzt sehen.

; In Dbetreff des Obligatoriums mochten wir uns zu Nr. 2 bekennen und
beantragen deshalb, der Staat méchte so bald wie miglich die gesetzliche Grund-
lage zur Einfiihrung schaffen. :

Indem wir Thnen, geehrte Herren, unsere Eingabe zu giitiger Beriick-
sichtigung angelegentlich empfehlen, zeichnen

Mit vorziiglicher Hochachtung
Fiiy den Vorstand des kantonal-bernischen Lehrerinnenvereins,
Die Vizeprisidentin: E. Kohler.
Die Schriftfithrerin I1: K. Ziegler.

Aus der Anleitung fiir hauswirtschaftliche Fortbildungs-
schulen, ;

Erlassen vom Schweizer. Industriedepartement.

An der Spitze der theoretischen Fidcher steht die ,Deutsche Sprache®.
(Siehe unser Postulat in der Eingabe.) Wir entnehmen der sehr bemerkenswerten
Anleitung iber diesen Unterrichtszweig nur den Schlusspassus:

sNeben der weitern Pflege des schriftlichen Ausdrucks in DBriefen und
Aufsitzen wird vorgenommen das Lesen und Besprechen anregender und lehr-



reicher Lektiire, z. B. von Erzihlungen und Lebensbeschreibungen hervorragender
Menschen, von Abhandlungen ethischen Inhalts, von Gedichten und dramatischen
Werken der Klassiker und von solchen ncuern Ursprungs. Die Deutschstunde
kann auch zu einer eigentlichen Erziehungsstunde gestaltet werden.“

Im Kapitel ,Organisation® stelien folgende Ausserungen

,Der Erfolg des Unterrichts an der hauswirtschaftlichen Fortbildungsschule
hingt enge mit dem Wesen und mit der Eignung der Lehrkrifte zusammen. Ks
bedarf fiir diese Stufe weiser Erzieher und Erzieherinnen, die auch iiber tech-
nische Kenntnisse verfiigen, Selten finden sich alle erforderlichen Eigenschaften
in einer Person vereinigt. Zwei, drei und mehr Fachlehrer erginzen sich zu
dieser vollen Lehrkraft. Da, wo eine Lehrerin auf der Elementarschulstufe wirkt,
ist sie wohl die geeignetste Personlichkeit, die von der hauswirtschaftlichen
Forthildungsschule geforderte erzieherische Arbeit zu besorgen. Soll sie auch
die Losung der praktischen Seite der Aufgabe iibernehmen, so bedarf sie freilich
einer andern Ausbildung, als wie sie zurzeit in den Seminarien geschieht. Eine
Lehrerin wiirde durch den Verkehr mit der reifern Jugend einen grossern Ein-
fluss aut die Charakterbildung der einzelnen Schiilerin gewinnen, und in gesund-
heitlicher und wirtschaftlicher Hinsicht unendlich viel Gutes in ihrer Gemeinde
stiften konnen. Man vergesse nicht: die auf den Schulbinken der Fortbildungs-
schule Sitzenden werden iiber ein kurzes selbst Erzieherinnen, Miitter und Haus-
frauen sein; deshalb ist die Qualitit der Lehrkraft von so grosser Wichtigkeit.
Amtet in einem Orte eine Primarlehrerin, die aus irgend welchen Griinden die
Unterweisung in den Handarbeiten und in der Hauswirtschaft nicht ibernehmen
kann, so {ibertrage man ihr den Unterricht in den theoretischen Fichern :
Deutsch, Haushaltungskunde, Buchfiihrung, Gesundheits- und Erziehungslehre.
Ist keine Lehrerin da, so iibernehme ein Lehrer diesen Unterricht und iiberlasse
die praktischen Fiicher der Arbeitslehrerin oder der Haushaltungslehrerin,

Elmge Gedanken iiber den Reglementsentwurf fiir die
Midchenfortbildungsschulen,

In den Tagesblittern las man in letzter Zeit ofter kurze Berichte iiber
den neuen Entwurf des Reglementes fiir die Méidchenfortbildungsschulen. Mit
gespannter Aufmerksamkeit sah ich seitdem dem jeweiligen FErscheinen der
Fachzeitungen entgegen, indem ich dort nihern Aufschluss und Gedankenaus-
tausch zu finden hoftte. Vergeblich! Die Organe der Lehrerschaft schwiegen
sich aus, und doch riickt die Eingabefrist fiir allfillice Wiinsche ihrem Ende
entgegen. In diesen Tagen konnte ich Einsicht nehmen in den Entwurf, und es
scheint mir, es bleibe trotz der im ganzen vorziiglichen Fassung fiir uns Lehre-
rinnen etwas zu wiinschen iibrig.

Wir finden im Entwurf wiederholt das Wort ,praktisch®. Gewiss! Prak-
tisch soll das Miadchen nun ausgebildet werden, das volle neun Jahre mit Theorie
abgespiesen wurde. Zur praktischen Hausfrau soll es befdhigt werden. Man
verlangt in erster Linie von unserm Geschlecht, dass es praktisch sei; denn
eine unpraktische Frau kann zum Ungliick werden fiir die Familie. Ob aber
eine ausschliesslich praktische Frau dem Manne die richtige Gefihrtin sein



wiirde ?  [ch mochte es bezweifeln. Das ILeben hat mich in verschiedenartige
Stellungen gebracht, in Schule und Arbeitsschule, in Haushalt, Kiiche und
Krankenzimmer, und da habe ich erkennen konnen, dass ein praktischer Sinn,
eine praktische Hand unbezahlbar sind und unendlichen Segen wirken konnen.
Aber ebenso lebhaft ist in mir die Uberzeugung, dass Praxis nicht ganz von
der Theorie loszutrennen ist.

Treten wir in ein Krankenzimmer! Ist es nicht von grossem Wert, wenn
die Pflegerin iiber ein gewisses Mass von theoretischen Kenntnissen verfiigt?
Eine solche Person wird dem Arzte gewiss besser an die Hand gehen kénnen,
seine Wiinsche und Forderungen schneller auffassen, begreifen und richtiger
ausfithren. Und die Kinderpflege? Wie anders wird eine Wirterin, der auch das
,Warum ¢ klar ist, ein Kind besorgen, wie viel verstindnisvoller wird sie das
Erwachen der Geisteskrifte beobachten und ihr Wachstum unterstiitzen und
fordern. Und die Frau, die Gefihrtin, oft Gehiilfin des Mannes? Wird e¢s ihm
nicht eine Freude sein, wenn sie nicht nur fiir richtige Leibesnahrung und
ceordneten Haushalt sorgt, sondern auch auf seine geistigen Interessen eingehen
kann und er mit ihr iiher alles reden kann, was ihn beschiftigt.

Wer gut rechnen und eine geordnete Buchhaltung fithren soll, der sollte doch
auch ecin richtiges Brieflein schreiben kénnen, sollte mit der Muttersprache nicht
auf dem Kricgstusse stehen, und wenn die Jinglinge in dieser Richtung Wieder-
holung und Weiterbildung notig haben, warum nicht auch die Midchen?

Es scheint mir auch, die Herzens- und Gemiitshildung sollte nicht ganz
beiseite gesetzt werden. Bei gar manchem Midechen erwacht erst das richtige
Verstindnis fiir das Gute und Schine, wenn es der Schule entwachsen ist; gar
mancher gehen erst die Augen auf fiir die Gefahren, die das Leben birgt, fiir
die Anforderungen, welche an sie herantreten, wenn sie den Kinderschuhen
entwachsen ist, und die Fortbildungsschule konnte gewiss grossen Segen stiften,
wenn ihr Gelegenheit geboten wiirde, nach dieser Richtung hin aut die Jugend
einzuwirken.

Wenn in Art. 9 in etwas unklarer Fassung von dem Unterricht in den
praktischen Fichern die Rede ist, so ist aus dem Wortlaut zu erkennen, dass
auch an theoretische gedacht wird und wenn Art. 6 von Gesetzeskunde, Buch-
haltung und Rechnen redet, so spielt da wnach meinem Verstindnis die Theorie
auch hinein.

Aus diesen Griinden scheint mir wiinschenswert, dass in Art. 1 das Wort
,ausschliesslich“ gestrichen und vielleicht durch "das Wort ,hauptsichlich®
ersetzt werde, wenn man nicht iiberhaupt eine erweiterte Fassung vor-
ziehen will.

Art. 9 scheint mir auch einer Anderung bediirftic. Es heisst da: ,Der
Unterricht in den praktischen Fichern soll in der Regel von Haushaltungs-
lehrerinnen erteilt werden.* KEs wird jedermann einverstanden sein, dass diese
die geeignetsten Personlichkeiten sind. Ist das ja ihr eigentlicher Beruf, zu dem
sie sich ausgebildet haben, und die Gemeinden, denen eine Haushaltungslehrerin
zur Leitung ihrer Schule zur Verfiigung steht, konnen sich Glick wiinschen.
Aber in wie vielen Orten ist das ein Ding der Unmdiglichkeit! Einstweilen
wiren bei Eintritt des Obligatoriums diese Lehrerinnen noch nicht in geniigender
Zahl vorhanden. Wer soll da nun in den Riss treten? Zu meiner Verwunderung
ist nun nirgends die Rede von der schonen Anzahl Lehrerinnen, welche die vom
Berna-Verein in verdankenswerter Weise ins Leben gerufenen Kurse absolviert



und als Abgangszeugnis e¢in Diplom erhalten haben, unterzeichnet von der
Direktion des Unterrichtswesens und dem Vorstande des Berna-Vereins, das sic
als Lehrerinnen an weihlichen Fortbildungsschulen quallﬁmert Sollen die nun
als minderwertig ausgeschaltet werden?

Ich gebe gerne zu, dass wir Lehrerinnen nicht alle in gleichem Masse
befihigt sind zur Erteilung dieses Unterrichts. Nach meinen Beobachtungen war
es zumeist die Fertigkeit im Handarbeiten, welche einzelnen fehlte. Im allge-
meinen ist aber doch anzunehmen, dass eine Lehrerin, die einen solchen Kurs
mitmacht, Freude an der Haushaltung und praktischen Sinn hat und sich nicht
scheut, anzugreifen. Eine Lehrerin, die sich #ussert, sie habe nur Freude an
schonen Biichern und am Theater, wird wohl nie begehren, hauswirtschaftlichen
Unterricht zu erteilen, so dass die Furcht vor unfihigen Lebrkriften grundlos
erscheint. Teh rede aus Erfahrung, wenn ich behaupte, es gebe auch unter den
Lehrerinnen praktische Hausfrauen, die iiber die notige Mitteilungsgabe verfiigen,
um nicht nur Unterschiilern, sondern sogar und besonders erwachsenen Tdchtern einen
fruchtbringenden Unterricht zu erteilen. Ich kenne auch Lehrerinnen ohne obigen
Ausweis, die TFortbildungsschulen in befriedigender Weise leiten, was gewiss
Frau Corradi, die eigendssische Expertin, gerne bestitigen wird. Gewiss ist die
vorgesehene Aufsichtskommission auch eine Biirgschaft fiir eine richtige Besetzung
der Lehrstellen.

In Art. 9 werden aber diese Lehrerinnen gar nicht erwihnt. Da werden
als Ersatz fiir die Leitung der praktischen Ficher nur die Wanderkurse genannt
und es sollen ja ausschliesslich praktische Ficher unterrichtet werden. Also
sind die Lehrerinnen ausgeschlossen, ebenso die Arbeitslehrerinnen, welch letztere
doch fiir die Erteilung des Unterrichts in der Handarbeit sehr gut in den Riss
treten konnten und schon vielerorts zur Zufriedenheit der Behiorden geamtet
haben. Man hat ja auch schon &fter darauf hingewiesen, dass eine praktisch
ausgebildete Arbeitslehrerin eine geeignete Personlichkeit wire, den Unterricht
an der Fortbildungsschule zu erteilen und bei Besprechung des Arbeitsschul-
gesetzes wurde Gfter den Arbeitslebrerinnen in Aussicht gestellt, dass in Zukunft
ihre Ausbildung in der Weise crweitert werde, dass ihnen ein Teil des Unter-
richts an diesen Schulen iibertragen werden kinne.

Es erscheint mir daber eine Abdnderung wiinschenswert in dem Sinne,
dass fiir den Fall, dass die Anstellung einer Haushaltungslehrerin nicht méglich
ist, einer andern Personlichkeit, die sich iiber die notigen Kenntnisse ausweisen
kann, sei es nun eine Lehrerin, Arbeitslehrerin oder andere gebildete Person,
der Unterricht iibertragen werden konnte. Sollte dies der Sinn von Art. 9 sein,
so darf es auch deutlich gesagt werden, um spitern unliebsamen Auseinander-
setzungen vorzubeugen.

Folgerichtig miisste dann auch in Art. 20 der Ausdruck Haushaltungs-
lehrerin durch Fortbildungsschullehrerin ersetzt werden, ist es ja doch das
Reglement fiir die Fortbildungsschule, nieht fiir die Haushaltungsschulen.

Ich hotfe, durch meine Zeilen etwas beigetragen zu haben zur Aufklirung
in der wichtigen Frage der Miadchenfortbildungsschulen.
E. F.-G.



Unser Biichertisch.

Dr. Wilhelm Liese: Das hauswirtschaftliche Bildungswesen in Deutschland. Heraus-
cegeben vom Verband fiir soziale Kultur und Wohlfahrtspflege. 2. Auflage:
M. Gladbach 1910. Volksvereinsverlag G. m. b. H.

Wer sich um das hauswirtschaftliche Bildungswesen interessiert, findet in
diesem Biichlein vielfache Belehrung und Anregung. Dass uns Deutschland in
der hauswirtschaftlichen Ausbildung seiner weiblichen Jugend lingst vorbildlich
geworden, ist eine allbekannte Tatsache.

Wir finden dort bereits das weibliche Dienstjalyr, wenn wir horen, wie
mittlere Biirgersfamilien ihre Tdchter zur Erlernung des Haushaltes als Lehr-
miidchen in andere Familien geben, vielfach auch in Hotels oder in Anstalten
mit grossem Haushalt. Wir lesen da, wie auf den grossen Gutshéfen in Pommern
die Taglohnerstochter. durch die Wirtschafterin des Gutes jeden Winter vier-
his fiinfmal wiochentlich Unterricht im Nihen und Flicken erhalten. — Im
Badischen lisst ein Fabrikant barmherzige Schwestern abwechselnd in die Hiuser
seiner Arbeiter gehen, damit sie dort am eigenen Herd Frau und Tochter unter-
richten. Die Schwester bringt sogar wertvolle, noch wenig bekannte Nahrungs-
mittel. sowie entsprechende Kochrezepte mit, die sie erklirt und mit den Frauen
einiibt. Grossen Wert wird auf die Erstellung nédhrstoffreicher Speisen, die schnell
fertig sind, gelegt. — Schulkiichen sind in allen grossen Stidten, ebenso Fort-
bildungsschulen mit hauswirtschaftlichem Unterricht. Im Regierungsbezirk Diissel-
dorf erhielten im Jahre 1905 11,000 schulpflichtige und 10,000 erwachsene
Midchen hauswirtschaftlichen Unterricht. Die Zahl ist in stetem Wachstum
begriften, Die Stundenpline legen das Hauptgewicht auf Kochen und Nadel-
arbeit, doch wird auch Deutsch, Rechnen und sogar Schonschreiben erteilt.

Neu sind die sogenannten Frauenschulen, fiir die zwei Unterrichtsjahre
bestimmt sind. Neben Padagogik gehoren Haushaltungskunde, Kindergartenunter-
weisung, Gesundheitslehre und Kinderptlege, Biirgerkunde und Volkswirtschafts-
lehre, Rechnen, Buchfiibrung und Nadelarbeit zu den obligatorischen Fichern.

Deutschlands Frauen- und Gewerbeschulen haben auch bei uns einen guten
Klang.

Eine besondere Gruppe bilden die landlichen Haushaltungsschulen, die in
erster Linie fiir den biuerlichen Haushalt vorbereiten.

Fir griindliche Ausbildung geeigneter Lehrkrifte sorgen iiber hundert
verschiedene Seminare. In einigen werden auch Ausbildungskurse fiir Wander-
lehrerinnen abgehalten.  Die Volksschullehrerinnen auf dem Lande haben
ebenfalls Gelegenheit, speziell fiir sie berechnete, achtwichige Kurse mitzu-
machen.

Die Beschliisse des ersten internationalen hauswirtschaftlichen Kongresses
zu Freiburg in der Schweiz im Jahre 1908 und eine grosse Anzahl verschiedener
Lehrpline schliessen die interessante Schrift. E. K.



	Die Mädchenfortbildungsschule : Beilage zur "Schweiz. Lehrerinnenzeitung" : Nr. 1
	Reglement für die Mädchenfortbildungsschule des Kantons Bern
	Eingabe des Kantonal-bernischen Lehrerinnenvereins
	Aus der Anleitung für hauswirtschaftliche Fortbildungsschulen : erlassen vom Schweiz. Industriedepartement
	Einige Gedanken über den Regelentwurf für die Mädchenfortbildungsschulen
	


